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Sehr geehrte Frau Reuchlin!
 

Anbei noch einmal der Brief unseres Büros an Herrn Lang:
 

"Sehr geehrter Herr Lang!

 

Ich habe gerade den Beitrag auf ORF on zu Ihrer Kritik an der Wohnbauförderung in Salzburg im Bereich Thermische Sanierung gelesen. Damit laufen Sie bei uns offene Türen ein! LR Eisl hat in den vergangenen Jahren immer wieder die stärkere Forcierung von thermischer Sanierung gefordert, ohne dabei in der Wohnbauförderung Erfolg zu haben. Wir haben daher in den vergangenen Monaten in unserem eigenen Wirkungsbereich, dem Energieressort, ein eigenes Sanierungskonzept entwickelt. Beim so genannten SanierungsCheck werden Maßnahmen wie etwa der Bestandsenergieausweis, die Sanierung der obersten Geschossdecke etc gefördert. Sicherlich nur ein erster Schritt, da wir in unserem Ressort auch bei weitem nicht über die Finanzmittel der Wohnbauförderung verfügen. Aber die Nachfrage in den ersten zwei Wochen zeigt uns, dass der Bedarf und auch die Bereitschaft da sind. Ich darf Sie zur weiteren Information auch unsere Energiehomepage verweisen: www.salzburg.gv.at/Energie.

Weiters plant Wirtschaftsreferent Wilfried Haslauer eine 100-Mio-Euro-Anleihe, die neben weiterer Maßnahmen auch 20 Millionen Euro für die Forcierung der thermischen Sanierung vorsieht. 

Viele Grüße

Ursula Riegler"

 

 

Was die Aussendung der Grünen betrifft: Entgegen der Behauptung von Cyriak Schwaighofer, es sei dazu nie ein Bericht gekommen, gibt es eine mit 9.6.datierte Stellungnahme des zuständigen Referates, die dem Landtag weiter geleitet worden ist. Tatsache ist, dass auch in Salzburg eine Bewilligungsfreiheit besteht, sofern parallel verlegt wird. Lediglich für die Aufständerung gibt es Bestimmungen im Baupolizeigesetz. Hintergrund sind im Wesentlichen die möglichen Auswirkungen von aufgeständerten Anlagen auf das Ortsbild sowie die Frage der Standsicherheit (insbesondere auch bei Schneelast ein Thema!). Aus der Praxis kann ich Ihnen bestätigen, dass es hier Konflikte in mehreren Gemeinden gibt. Das - im Übrigen sehr einfach gehaltene - Verfahren soll dazu beitragen, einen breiten Interessensausgleich und Konfliktvermeidung zu schaffen und möglichst ortsbildverträgliche Lösungen bei gleichzeitig höchstmöglicher Effizienz der Anlagen zu erzielen. Wie die Regelungen in anderen Ländern sind, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Jedenfalls gibt es für die Bestimmung in Salzburg Gründe, die auch im Landtag oft diskutiert wurden und zumindest erwähnt werden sollten - leider ist das in den (wahlkampfgetriebenen?) Aussendungen der Grünen und der SPÖ nicht der Fall. 
 

Da auch von Herrn Margreiter gestern eine Anfrage zu diesem Thema an LH-Stv. Dr. Haslauer gestellt worden ist, erlaube ich mir der Einfachheit halber dieses mail durchschriftlich auch weiter zu leiten. Zur generellen Frage von Herrn Margreiter bezüglich der Einstellung zur Photovoltaik darf ich darauf hinweisen, dass LR Eisl hier wiederholt Kritik am Ökostromgesetz - dem für PV maßgeblichen Gesetzeswerk in Österreich - geäußert hat und dafür eintritt, dass ähnlich wie in Deutschland ein viel breiterer Weg, nämlich ein Gesetz für erneuerbare Energien, eingeschlagen werden sollte. Um dieser Forderung auch eine entsprechende Breite zu verleihen hat LR Eisl auch den Energiereferenten der anderen Bundesländer vorgeschlagen, eine politische Energie-Länderkonferenz unter Einbindung des Bundes einzuberufen und dabei über diese und andere wichtige Themen zur stärkeren Förderung der Photovoltaik zu diskutieren. 
 

Mit besten Grüßen
Christoph Gappmaier
 

